
Reform der Heil- und Hilfsmittelversorgung 1 

Reform der Heil- und Hilfsmittelversorgung 
Das Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (Heil- und Hilfs-

mittelversorgungsgesetz, "HHVG") soll höhere Qualität und größere Transpa-

renz bei der Versorgung mit Hilfsmitteln gewährleisten, die moderne Wundver-

sorgung an gestiegene Anforderungen und Innovationen anpassen sowie die 

Stellung der Heilmittelerbringer stärken. Am 10. März 2017 hat der Bundesrat 

das HHVG gebilligt. Ein Großteil der neuen Regelungen wird in Kürze in Kraft 

treten. 

Ziele und Inhalte 

der Neuregelungen 
Das HHVG verfolgt das zentrale Ziel, 

die Qualität der Versorgung mit Heil- 

und Hilfsmitteln zu verbessern: Die 

Neuregelungen sollen zu einer Stei-

gerung der Versorgungsqualität und 

zu größerer Transparenz führen.  

Aufgrund der innovativen Ent-

wicklungen im Bereich der "mo-

dernen Wundversorgung" sowie der 

zunehmenden Anzahl chronischer 

Wunderkrankungen sollen Kosten-

steigerungen begrenzt werden. 

Der gestiegene Behandlungsbedarf 

und die damit wachsenden Anforde-

rungen an Heilmittelerbringer sollen 

im Rahmen der Heilmittelvergütung 

Berücksichtigung finden. Durch das 

Modellvorhaben zur Blanko-

Verordnung werden die Heilmittelerb-

ringer verstärkt in die Versorgungs-

verantwortung einbezogen. 

Das Gesetz sieht folgende Neurege-

lungen vor: 

Hilfsmittel 

Hilfsmittelverträge 

Bei Ausschreibungen von Hilfsmittel-

verträgen sollen neben den qualitäts-

bezogenen Mindestanforderungen 

des Hilfsmittelverzeichnisses bei der 

Vergabeentscheidung zusätzliche 

Qualitätskriterien berücksichtigt 

werden. Sind in der Leistungsbe-

schreibung die qualitativen Anforde-

rungen der Liefer- oder Dienstleistun-

gen nicht bereits festgelegt, müssen 

die nicht preis- bzw. kostenbezoge-

nen Zuschlagskriterien mit mind. 50% 

gewichtet werden. 

Die Einhaltung der vertraglichen und 

gesetzlichen Anforderungen durch die 

Leistungserbringer ist im Wege eines 

Vertragscontrollings durch Auffällig-

keits- und Stichprobenprüfungen von 

den Krankenkassen zu überwachen. 

Der Spitzenverband Bund der Kran-

kenkassen soll bis zum 30. Juni 2017 

Rahmenempfehlungen abgeben. 

Hilfsmittelverzeichnis 

Der Spitzenverband Bund der Kran-

kenkassen wird verpflichtet, das Hilfs-

mittelverzeichnis bis Ende 2018 

grundlegend zu aktualisieren. Bis 

Ende 2017 soll er durch eine Verfah-

rensordnung auch in Zukunft die 

Fortentwicklung und Aktualität des 

Verzeichnisses sicherstellen. 

Wahlmöglichkeit der Versicherten 

Krankenkassen und Leistungserbrin-

ger treffen nach den Neuregelungen 

erweiterte Beratungs- und Informa-

tionspflichten gegenüber den Versi-

cherten.  

Hierdurch soll den Versicherten eine 

transparente und an die individuellen 

Bedürfnisse angepasste Wahlmög-

lichkeit zwischen aufzahlungsfreien 
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Key issues 

 Hilfsmittel: Durch zusätzliche

Qualitätskriterien und ein Ver-

tragscontrolling soll die Quali-

tät der Hilfsmittelversorgung

gesteigert werden.

 Das Hilfsmittelverzeichnis

wird grundlegend reformiert

und in Zukunft stetig fortent-

wickelt.

 Künftig wird zwischen Ver-

bandmitteln und sonstigen

Produkten zur Wundbehand-

lung unterschieden. Letztere

sind nur nach einem Nach-

weis ihrer medizinischen Not-

wendigkeit erstattungsfähig.

 Heilmittelerbringer werden

stärker in die Versorgungs-

verantwortung einbezogen.

Bis 2019 kann eine höhere

Vergütung für die Heilmittel-

erbringer vereinbart werden.
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und aufzahlungspflichtigen Hilfsmit-

teln ermöglicht werden. 

Innovative Hilfsmittel 

Die Aufnahme innovativer Hilfsmittel 

in das Hilfsmittelverzeichnis soll be-

schleunigt werden. 

Hat der Spitzenverband Bund der 

Krankenkassen über die Aufnahme 

eines innovativen Hilfsmittels in das 

Hilfsmittelverzeichnis zu entscheiden 

und hält er eine Klärung der Frage für 

notwendig, ob der Einsatz dieses 

Hilfsmittels untrennbarer Bestandteil 

einer noch nicht bewerteten neuen 

Untersuchungs- oder Behandlungs-

methode ist, hat er die Auskunft des 

Gemeinsamen Bundesausschusses 

("G-BA") einzuholen. Der G-BA hat 

seine Auskunft binnen sechs Monaten 

zu erteilen. 

Stellt der G-BA fest, dass der Einsatz 

des Hilfsmittels untrennbar mit einer 

neuen Untersuchungs- oder Behand-

lungsmethode verbunden ist, hat der 

Leistungserbringer bzw. Antragsteller 

die Möglichkeit, seinen Antrag auf 

Aufnahme in das Hilfsmittelverzeich-

nis binnen eines Monats zurückzu-

nehmen. Auf diese Weise kann er das 

Methodenbewertungsverfahren, wel-

ches in dieser Situation vom G-BA 

selbst eingeleitet wird, automatisch 

abbrechen. 

Moderne Wundversor-

gung 

Verbandmittel und sonstige Pro-

dukte zur Wundbehandlung 

Der Begriff des Verbandmittels wird 

erstmals gesetzlich definiert. Er stellt 

auf die Hauptwirkung des Verband-

mittels ab, welche darin besteht, dass 

es oberflächengeschädigte Körper-

teile bedeckt oder deren Körperflüs-

sigkeiten aufsaugt. Hält das Verband-

mittel die Wunde ergänzend feucht, 

steht dies der Einordnung als Ver-

bandmittel nicht entgegen. Hydro-

aktive Wundauflagen fallen damit 

weiterhin unter den Begriff der Ver-

bandmittel. 

Diese Definition soll klassische Ver-

bandmittel von anderen Produkten 

der modernen Wundversorgung 

("sonstige Produkte zur Wundbe-

handlung") abgrenzen. Klassische 

Verbandmittel sind weiterhin unmittel-

bar verordnungsfähig. Sonstige Pro-

dukte zur Wundbehandlung müssen 

ihre medizinische Notwendigkeit ge-

genüber dem G-BA anhand hoher 

Evidenzkriterien in einem Bewer-

tungsverfahren nachweisen, um den 

Status der Erstattungsfähigkeit zu 

erreichen. Die Einzelheiten zur Ab-

grenzung der Produktkategorien und 

zum Verfahren hat der G-BA durch 

Richtlinien festzulegen. 

Wundzentren 

Ferner sieht das HHVG die Möglich-

keit zur Errichtung sog. Wundzentren 

vor, in denen Versicherte mit chroni-

schen Wunden auch außer Haus in 

spezialisierten Einrichtungen versorgt 

werden können. 

Heilmittel 

Im Wege eines Modellvorhabens zur 

sog. "Blankoverordnung" sollen 

Heilmittelerbringer durch die eigen-

ständige Entscheidung über Auswahl 

und Dauer der Therapie sowie Fre-

quenz der Behandlungseinheiten 

stärker in die Versorgungsverant-

wortung einbezogen werden. 

Um die Attraktivität der Therapiebe-

rufe zu steigern, können Krankenkas-

sen und Verbände der Heilmitteler-

bringer für einen befristeten Zeitraum 

(2017 bis 2019) eine höhere Vergü-

tung (oberhalb der Veränderungsrate) 

beschließen. 

Praktische  

Auswirkungen 
Die Leistungserbringer treffen verwal-

tungsintensive Beratungs- und 

Informationspflichten, die eine 

Wahlmöglichkeit des Versicherten 

und eine gesteigerte Transparenz 

über Aufzahlungen gewährleisten soll. 

Die Anpassung der Qualitätsan-

forderungen im Rahmen der Ak-

tualisierung des Hilfsmittelver-

zeichnisses kann zu veränderten 

qualitativen Anforderungen für 

bestimmte Hilfsmittel führen. 

Hinsichtlich innovativer Hilfsmittel 

entscheidet künftig der G-BA, ob ihr 

Einsatz mit einer NUB untrennbar 

verbunden ist. Dies kann Klarheit im 

Hinblick auf die Entscheidungskom-

petenz dieser Bewertung schaffen, 

aber auch (ggf. unbegründet) zu einer 

Verzögerung bis zur Listung eines 

innovativen Hilfsmittels im Hilfs-

mittelverzeichnis führen. Der Leis-

tungserbringer kann durch Rücknah-

me seines Antrags das automatisch 

initiierte Methodenbewertung-

sverfahren beenden und somit selbst 

auf das Bewertungsverfahren Einfluss 

nehmen. 

Hersteller neuartiger Wundprodukte 

müssen ein Bewertungsverfahren vor 

dem G-BA durchlaufen und die medi-

zinische Notwendigkeit ihres Produkts 

nachweisen, bevor dieses zu Lasten 

der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung erstattungsfähig ist. 

Die vorgesehenen Evidenzkriterien 

erfordern die Durchführung zeit- und 

kostenintensiver Studien. Es ist frag-

lich, ob die gesetzlich vorgesehene 

Übergangsfrist von zwölf Monaten 

nach der Veröffentlichung der Richtli-

nien des G-BA ausreicht, um neuarti-

ge Wundprodukte auf diese Weise in 
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die Erstattungsfähigkeit überführen zu 

können. 

FAZIT 
Das dem HHVG zugrundeliegende 

Ziel einer Stärkung der Versorgungs-

qualität im Bereich der Hilfsmittel und 

die Anpassung der Versorgung mit 

Verband- und Heilmitteln an die ak-

tuelle Bedarfssituation und die stei-

genden Anforderungen ist zwar 

grundsätzlich zu begrüßen.  

Hinsichtlich einiger Themen der Hilfs-

mittelversorgung, wie z.B. innovativer 

Hilfsmittel oder dem Vertragscontrol-

ling, wären aus Sicht von Herstellern 

und Leistungserbringern weiterge-

hende Regelungen erforderlich gewe-

sen, um die Versorgungsqualität in 

der Praxis zu stärken.  

Bei einigen Neuregelungen wird erst 

die Praxis zeigen, ob sie die ge-

wünschten Wirkungen tatsächlich 

entfalten und die anvisierten Ziele 

umsetzen können. Dies gilt vor allem 

für Regelungsbereiche, die noch einer 

weiteren Umsetzung durch den G-BA 

bzw. den Spitzenverband Bund der 

Krankenkassen bedürfen.  

Gleiches gilt für die Neugestaltung 

der Wundversorgung. Es bleibt bis 

zum Erlass der G-BA Richtlinie abzu 

warten, welche Medizinprodukte  

künftig keine Verbandmittel im Sinne 

der gesetzlichen Definition mehr sein 

werden und ein Bewertungsverfahren 

durchlaufen müssen, um weiterhin 

erstattungsfähig zu bleiben. Auch wird 

sich zeigen müssen, ob die gesetzli-

che Übergangsfrist für neuartige 

Wundprodukte ausreichend  ist. 

Der Großteil der Regelungen wird am 

Tag nach der in Kürze zu erwarten-

den Verkündung des Gesetzes in 

Kraft treten. 
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